
                                               

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
Stand: September 2021 
 
Allgemeines 
 

Korte GmbH angebotenen Leistungen im vollen Umfang. 
 
Das Bestattungshaus Korte GmbH, Oranienstr.1, 51103 Köln, Amtsgericht Köln, HRB 54564 wird durch die 
Inhaberin und Geschäftsführerin Frau Ruth Maria Korte rechtlich vertreten.  
 
Das Bestattungshaus Korte GmbH wird offen als Bestattungshaus Korte GmbH rechtsgültig geführt. 
 
Es gelten grundsätzlich, die bei Vertragsabschluss aktuellen AGB. 
 
Eine Inanspruchnahme der Leistungen, welche vom Bestattungshaus Korte GmbH angeboten werden, bedeutet, 
dass der Auftraggeber den AGB zustimmt. 
 
1. Bestattungsvertrag  
 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden auf das gesamte Vertragsverhältnis zwischen der Firma 
Bestattungshaus Korte GmbH (nachstehend der Bestatter genannt) und dem Verbraucher (nachstehend 
Auftraggeber genannt) nach Eintritt eines Sterbefalles Anwendung. 
 
1.2 Vertragsschluss  
 
Der Bestattungsvertrag kommt mit der Unterzeichnung des Bestattungsauftrages durch den Auftraggeber und 
dem Bestatter zustande.  
 
Der Bestatter verpflichtet sich, alle vom Auftraggeber unterzeichneten Formulare und Vertragsinhalte als 
Duplikat zur Verfügung zu stellen. (Nach Absprache via PDF als E-Mail, via Post, via Fax oder via Kopie in 
persönlicher Übergabe) 
 
Der Auftraggeber erhält nach Unterzeichnung des Bestattungsauftrages diesen als Duplikat.  
 
Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle erforderlichen Unterlagen zur Bearbeitung des Bestattungsauftrages 
zeitnah zur Verfügung zu stellen. 
 
1.3 Vollmacht  
 
Mit dem Abschluss des Bestattungsvertrages verpflichtet sich der Auftraggeber, dem Bestatter Vollmachten zur 
Regelung der für die Bestattung erforderlichen Geschäftsbesorgungen im Verhältnis zu Behörden, 
Sozialversicherungsträgern, Lebensversicherungen, Einrichtungen der Bestattungsvorsorge des öffentlichen 
Rechts und des Privatrechts (z. B. Deutsche Bestattungsvorsorge Treuhand AG, Sterbekassen usw.) und 
sonstigen Dritten (z. B. Kirchengemeinde, Organist, Trauerredner, Florist, Zeitungsverlag für den Druck der 
Traueranzeige usw.) zu erteilen. Kommt der Auftraggeber dieser Verpflichtung nicht nach, so fallen diese 
Geschäftsbesorgungen dem Auftraggeber allein zur Last. 
 
1.4 Vorrang der Individualabrede  
 
Dem Auftraggeber (unabhängig der Funktion) und dem Bestatter bleibt vorbehalten, Individualabreden 
abzuschließen. Individualabreden haben Vorrang vor den allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern sie 
schriftlich festgehalten und durch die Unterschrift des Auftraggebers Gültigkeit erhalten. 
 
1.5 Erfüllungsgehilfen  
 
Der Bestatter ist berechtigt, Erfüllungsgehilfen mit der Erbringung der vereinbarten Bestattungsleistung zu 
beauftragen. 
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